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Vorwort

Die Idee zu diesem Buch entstand dem Grunde nach bereits bei der Nachbear-
beitung unserer regelmäßigen Fachvorträge. Die vielen, wiederkehrenden und
stark verunsicherten Fragen zu der Änderung der Bearbeitung von Krisenman-
daten durch das viel zitierte BGH-Urteil vom 26.01. 2017 (IX ZR 285/14), das
mittlerweile durch eine Gesetzesänderung zu Beginn des Jahres 2021 in §102
StaRUG verankert wurde, zeigte ein großes Interesse und den Bedarf einer
praxisnahen und zugänglichen Darstellung des Themas. Als dann der Erich
Schmidt Verlag im Nachgang einer unserer Vorträge mit dem Angebot einer
Veröffentlichung in Form eines Praxisbuches an uns herantrat, waren wir uns
über Umfang und Inhalte schnell einig und begannen umgehend mit der Um-
setzung.

Das Buch soll das Bewusstsein von Steuerberatern und auchWirtschaftsprüfern
und vereidigten Buchprüfern entsprechend schärfen, damit die laufende Bera-
tung und Betreuung im Rahmen von Jahresabschlusserstellung bei buchmäßig
überschuldeten Unternehmen eben nicht zu strafrechtlichen Konsequenzen,
Anfechtungsszenarien und/oder Schadensersatzforderungen führt.

Im Mittelpunkt des Buches steht deshalb auf der einen Seite die grundsätzliche
Verantwortung des Beraters gegenüber seiner Mandantschaft und auf der ande-
ren Seite der Selbstschutz des Beraters.

Das Buch richtet sich im Grundsatz an Steuerberater und soll Fragen aus dem
Tagesgeschäft im Umgang mit den in Schwierigkeiten befindlichen Mandaten
praxisnah und ohne zu viel rechtliche Tiefe würdigen.

Hagen, im Februar 2021 Thomas Uppenbrink
Sebastian Frank
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